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Betriebsaufspaltung - Gewerbesteuerbefreiung einer Besitzper-
sonengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co . KG - 
Merkmalsübertragung von einer nach § 3 Nr. 20 Buchs t. b GewStG 
steuerbefreiten Betriebskapitalgesellschaft 
 
Die tätigkeitsbezogene und rechtsformneutrale Befre iung der 
Betriebskapitalgesellschaft von der Gewerbesteuer n ach § 3 
Nr. 20 Buchst. b GewStG erstreckt sich bei einer Be triebsauf-
spaltung auch auf die Vermietungs- oder Verpachtung stätigkeit 
der Besitzpersonengesellschaft in der Rechtsform ei ner GmbH & 
Co. KG. 
 
 
 
EStG § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2, Abs. 3 Nr. 2  
GewStG § 2 Abs. 1, § 3 Nrn. 6 und 20 
AO § 67 Abs. 1 und 2 
GG Art. 3 Abs. 1 
 
Urteil vom 20. August 2015     IV R 26/13 
 
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz vom 24. April 2013  2 K 1106/12 
(EFG 2013, 1675) 
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T e n o r  

 

Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des  Finanz-

gerichts Rheinland-Pfalz vom 24. April 2013  2 K 11 06/12 und 

die Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 11. Ja nuar 2012 

sowie die Gewerbesteuermessbescheide des Beklagten für die 

Jahre 2007 bis 2009 jeweils vom 1. Dezember 2011 au fgehoben. 

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte  zu tragen. 

 

G r ü n d e  

 

I. 

Die B-GmbH ist Komplementärin der Klägerin und 

Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH & Co. KG. Diese 

verpachtete in den Streitjahren (2007 bis 2009) 

Betriebsgebäude einschließlich der Inventargegenstä nde an die 

B-GmbH, welche darin eine Klinik zur Behandlung von  

Krebserkrankungen betrieb. 

 

Die Klägerin gab in ihren Gewerbesteuererklärungen für die 

Streitjahre als Art des Unternehmens "Verpachtung" an.  Der Be-

klagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--)  setzte mit 

Bescheiden über den Gewerbesteuermessbetrag vom 1. Dezember 

2011 einen Gewerbesteuermessbetrag in Höhe von 17.7 15 € für 

2007, in Höhe von 4.490 € für 2008 und in Höhe von 2.971 € für 

2009 fest. 

 

Der Einspruch, den die Klägerin im Wesentlichen dam it begrün-

dete, aufgrund der bestehenden mitunternehmerischen  Betriebs-

aufspaltung zwischen ihr und der B-GmbH sei die nac h § 3 

Nr. 20 Buchst. b des Gewerbesteuergesetzes (GewStG)  zu gewäh-

rende Steuerbefreiung der Betriebsgesellschaft (Kra nkenhaus) 
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auch auf sie als Besitzgesellschaft auszudehnen, bl ieb erfolg-

los. 

 

Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit dem in En tscheidun-

gen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1675 veröffentli chten Ur-

teil als unbegründet ab. Zwar liege zwischen der Kl ägerin und 

der B-GmbH eine Betriebsaufspaltung vor, allerdings  wirke die 

Gewerbesteuerbefreiung der Betriebsgesellschaft nic ht zu Guns-

ten einer i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 des Einkommens teuergeset-

zes (EStG) gewerblich geprägten Besitzpersonengesel lschaft. 

 

Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung  materiel-

len Rechts (§ 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG).  

 

Sie beantragt, 

das Urteil des FG und die Einspruchsentscheidung vo m 

11. Januar 2012 sowie die Gewerbesteuermessbescheid e für die 

Jahre 2007 bis 2009 jeweils vom 1. Dezember 2011 au fzuheben. 

 

Das FA beantragt, 

die Revision zurückzuweisen. 

 

Die Klägerin sei aufgrund ihrer gewählten Rechtsfor m originär 

gewerblich tätig. Die Gewerbesteuerbefreiung der Be triebskapi-

talgesellschaft nach § 3 Nr. 20 GewStG erstrecke si ch nicht 

auf die Klägerin als Besitzunternehmen. 

 

II. 

Die Revision ist begründet. Sie führt gemäß § 126 A bs. 3 

Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) zur Au fhebung der 

Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage. Das FG  hat zu Un-

recht entschieden, dass die gewerbliche Betätigung der Kläge-
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rin in den streitigen Erhebungszeiträumen nicht gem äß § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG von der Gewerbesteuer befre it war. 

 

1. Die Verpachtungstätigkeit der Klägerin ist als g ewerblich 

i.S. von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG und § 2 Abs. 1 

Sätze 1 und 2 GewStG zu qualifizieren. 

 

Zwischen dem Verpachtungsunternehmen der Klägerin u nd der 

B-GmbH bestand in den streitigen Erhebungszeiträume n eine Be-

triebsaufspaltung. Anders als das FG meint, ist die  Klägerin 

deshalb nicht "aufgrund ihrer gewählten Rechtsform originär 

gewerblich tätig". Vielmehr hat die Betriebsaufspal tung zur 

Folge, dass die hier in Rede stehende Verpachtungst ätigkeit 

der Klägerin als gewerblich i.S. von § 15 Abs. 1 Sa tz 1 Nr. 1, 

Abs. 2 EStG und § 2 Abs. 1 GewStG zu qualifizieren war. Denn 

bei einer GmbH & Co. KG mit --wie hier-- originär g ewerblichen 

Einkünften wird die gewerbliche Prägung i.S. des § 15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG überlagert (vgl. Urteil des Bundesfinanz hofs 

--BFH-- vom 20. November 2003 IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBl 

II 2004, 464, unter I.1. der Gründe). Dies folgt au s dessen 

Wortlaut. Denn eine Personengesellschaft i.S. des §  15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG darf "keine Tätigkeit im Sinne des Absat zes 1 

Satz 1 Nummer 1" ausüben. 

 

2. Die Verpachtungstätigkeit der Klägerin war indes  entgegen 

der Vorentscheidung nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewSt G gewerbe-

steuerfrei. 

 

a) Nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG sind Krankenhäu ser von der 

Gewerbesteuer befreit, wenn bei ihnen im Erhebungsz eitraum die 

in § 67 Abs. 1 oder Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) bezeichne-

ten Voraussetzungen erfüllt worden sind. Nach den b indenden 

Feststellungen des FG haben diese Voraussetzungen b ei der 
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B-GmbH vorgelegen. Sie betrieb auf den von der Kläg erin ge-

pachteten Grundstücken ein Krankenhaus, das im Stre itzeitraum 

die Merkmale des § 67 Abs. 1, Abs. 2 AO erfüllte. 

 

b) Auch die Klägerin als Besitzpersonengesellschaft  nimmt an 

der Gewerbesteuerbefreiung der Betriebs-GmbH teil. Gewerbe-

steuermessbeträge für die streitigen Erhebungszeitr äume 2007 

bis 2009 waren deshalb nicht festzusetzen. 

 

aa) Mit Urteil vom 29. März 2006 X R 59/00 (BFHE 21 3, 50, 

BStBl II 2006, 661), dem sich der erkennende Senat für den 

Fall des § 3 Nr. 6 GewStG angeschlossen hat (Urteil  vom 

19. Oktober 2006 IV R 22/02, BFHE 215, 268), hat de r BFH in 

Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung entschied en, dass 

sich die Befreiung der Betriebskapitalgesellschaft von der Ge-

werbesteuer nach § 3 Nr. 20 Buchst. c GewStG bei ei ner Be-

triebsaufspaltung auch auf die Vermietungs- und/ode r Verpach-

tungstätigkeit des Besitzpersonenunternehmens erstr eckt. Diese 

Rechtsprechung gilt auch im Streitfall, denn die St euerbefrei-

ung für ein Krankenhaus i.S. des § 3 Nr. 20 Buchst.  b GewStG 

kann insoweit nicht anders beurteilt werden als die  Steuerbe-

freiung für ein Altenheim i.S. des § 3 Nr. 20 Buchs t. c 

GewStG. Daraus folgt, dass die Klägerin als Besitzp ersonenge-

sellschaft nur gewerbesteuerbefreite Einkünfte erzi elt. 

 

bb) Die Rechtsform der Klägerin als GmbH & Co. KG s teht der 

Erstreckung der Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 Nr.  20 

Buchst. b GewStG auf die Verpachtungstätigkeit der Klägerin 

(Besitzpersonenunternehmen) nicht entgegen. 

 

(1) Die tätigkeitsbezogene Gewerbesteuerbefreiung d es § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG ist rechtsformneutral (glei cher Auf-

fassung im Ergebnis R 3.20 Abs. 2 Satz 1 der Gewerb esteuer-
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Richtlinien 2009; Sarrazin in Lenski/Steinberg, Gew erbesteuer-

gesetz, § 3 Rz 496). Dies gebietet der sozial- und wirt-

schaftspolitisch motivierte Normzweck dieser sachli chen Steu-

erbefreiung. Er besteht darin, die bestehenden Stru kturen bei 

der Pflege kranker und pflegebedürftiger Personen z u verbes-

sern (z.B. BFH-Urteil vom 8. September 1994 IV R 85 /93, BFHE 

175, 451, BStBl II 1995, 67). Die Vorschrift des § 3 Nr. 20 

GewStG soll zur Kostenentlastung bei den Trägern vo n Kranken-

häusern, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen un geachtet 

von deren Rechtsform beitragen. Sie schafft damit m ittelbar 

auch einen Anreiz für die Vornahme von Investitione n in diesem 

Bereich. 

 

(2) Daran ändert auch nichts, dass die Klägerin im Streitfall 

als Besitzunternehmen einer Betriebsaufspaltung anz usehen ist. 

 

(aa) Bei der richterrechtlichen Schaffung des Insti tuts der 

Betriebsaufspaltung ging es im Wesentlichen darum, zu verhin-

dern, dass der Gewerbesteuer durch eine organisator ische Auf-

teilung des zur Verwirklichung der gewerblichen Tät igkeit die-

nenden Vermögens auf zwei eigenständige Rechtsträge r ausgewi-

chen wird, mithin eine Besserstellung des aufgespal tenen Un-

ternehmens gegenüber dem "Einheitsunternehmen" zu v erhindern. 

Dieser Zweck greift aber nicht ein, wenn das als Al ternative 

zur Betriebsaufspaltung gedachte Einheitsunternehme n gemäß § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG von der Gewerbesteuer befre it wäre 

(vgl. BFH-Urteile vom 30. August 2001 IV R 43/00, B FHE 196, 

511, BStBl II 2002, 152, unter 3. der Gründe; in BF HE 213, 50, 

BStBl II 2006, 661, unter II.3.i der Gründe). So li egt der 

Fall hier. Der Gesetzgeber hat die Steuerbefreiung für das Be-

triebsunternehmen als Einheitsunternehmen nach § 3 Nr. 20 

Buchst. b GewStG entsprechend des verfolgten (oben dargeleg-

ten) Normzwecks an den in der Vorschrift genannten begünstig-
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ten Tätigkeiten und unabhängig von der Rechtsform d es Be-

triebsunternehmens ausgerichtet. Eine Umgehung der Gewerbe-

steuerpflicht durch eine Aufspaltung des Betriebes kommt daher 

von vornherein nicht in Betracht. Schon daran wird deutlich, 

dass die Merkmalsübertragung auf das Besitzunterneh men nach 

§ 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG nicht an dessen Rechtsf orm schei-

tern kann. 

 

(bb) Die rechtsformunabhängige Erstreckung des § 3 Nr. 20 

Buchst. b GewStG auf das Besitzunternehmen findet i hre Bestä-

tigung aber auch in einer teleologischen Auslegung des Befrei-

ungstatbestandes. 

 

Diente im Streitfall die Betätigung des Besitzunter nehmens 

--wenn auch mittelbar, über das Betriebsunternehmen -- der Er-

füllung des von den beherrschenden Inhabern (Gesell schaftern) 

beider Unternehmen bestimmten gemeinsamen Zwecks, e in (gewer-

besteuerbefreites) Krankenhaus zu betreiben, und wu rden die 

vom Besitzunternehmen der Betriebsgesellschaft zur Nutzung 

überlassenen Grundstücke und Gebäude --wie im Strei tfall-- als 

wesentliche Betriebsgrundlagen auch tatsächlich zur  Ausübung 

des nach § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG steuerbegünsti gten Be-

triebes eingesetzt, so gebietet es der beschriebene  sozial- 

und wirtschaftspolitische Sinn und Zweck des Befrei ungstatbe-

standes, diesen auch auf die im Besitzunternehmen e rzielten 

Erträge unbeschadet von dessen Rechtsform auszudehn en. 

 

(cc) Die Richtigkeit dieses Ergebnisses wird schlie ßlich durch 

die folgende Erwägung bestätigt. Bei einer Betriebs aufspaltung 

--wie im Streitfall-- gehören die Anteile der beide  Unterneh-

men beherrschenden Gesellschafter an der Betriebsge sellschaft 

zum notwendigen Betriebs- bzw. Sonderbetriebsvermög en beim Be-

sitzunternehmen mit der Folge, dass im Falle einer Ablehnung 
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der Erstreckung der Gewerbesteuerbefreiung auf das Besitzun-

ternehmen entgegen der vom Gesetzgeber mit der Gewe rbesteuer-

befreiung nach § 3 Nr. 20 GewStG verfolgten Intenti on eine Be-

steuerung des Gewerbeertrages des Betriebsunternehm ens statt-

fände, soweit und sobald der dort erwirtschaftete G ewinn (Ge-

werbeertrag) an die beherrschenden Gesellschafter b eider Un-

ternehmen ausgeschüttet wird (vgl. schon BFH-Urteil  in BFHE 

213, 50, BStBl II 2006, 661, unter II.3.e cc und II .3.j der 

Gründe). Die Ausschüttungen der Betriebskapitalgese llschaft 

unterlägen beim Besitzunternehmen folglich der Gewe rbesteuer. 

Die vom Gesetzgeber mit § 3 Nr. 20 GewStG verfolgte n Zwecke 

würden in einem solchen Fall nicht erreicht. 

 

(dd) Ungeachtet dessen, dass die Klägerin im Streit fall --wie 

dargestellt-- aufgrund der Betriebsaufspaltung orig inär ge-

werbliche Einkünfte erzielt, wäre es aber auch unbe achtlich, 

wenn die Klägerin als gewerblich geprägte Personeng esellschaft 

i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gewerbliche Einkünf te erziel-

te. Denn auch insoweit käme die Rechtsformneutralit ät des § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG zum Tragen, wenn die Kläger in --und 

allein hierauf kommt es auch gleichheitsrechtlich a n (unten 

II.2.c)-- Trägerin eines Krankenhauses wäre. 

 

(ee) Diesem Ergebnis kann auch nicht entgegengehalt en werden, 

dass das Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung im Streitfall 

seinen Sinn verlöre. Denn die Erstreckung der Gewer besteuerbe-

freiung des § 3 Nr. 20 Buchst. b GewStG auf das Bes itzunter-

nehmen ändert nichts an dem Vorliegen einer Betrieb saufspal-

tung. Diese hat auch weiter Bedeutung für die Quali fikation 

des Vermögens des Besitzunternehmens (Klägerin) als  Betriebs-

vermögen (vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 215, 268). 
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c) Anders als das FA meint, verstößt die im Streitf all vom Se-

nat befürwortete Merkmalsübertragung nicht gegen de n allgemei-

nen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgese tzes (GG). 

 

aa) Als Vergleichsgruppe können im Streitfall nur s olche frem-

de Dritte in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG her angezogen 

werden, die Träger eines Krankenhauses sind. Eine d erartige 

Vergleichsgruppe wäre indes unter den Voraussetzung en des § 3 

Nr. 20 Buchst. b GewStG in gleicher Weise begünstig t wie ein 

infolge einer Betriebsaufspaltung einheitlich gedac htes Unter-

nehmen aus Besitz- und Betriebsgesellschaft. 

 

bb) Aber auch wenn die Vergleichsgruppen anders geb ildet wer-

den und der im Rahmen einer Betriebsaufspaltung tät igen, ge-

werblich geprägten Personengesellschaft die gewerbl ich ge-

prägte, aber nicht im Rahmen einer Betriebsaufspalt ung tätige 

Personengesellschaft als Vergleichsgruppe gegenüber gestellt 

wird, ist eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatze s nicht zu 

erkennen. Anders als das FA meint, führt die Merkma lsübertra-

gung der Betriebsgesellschaft auf die Besitzgesells chaft, die 

infolge einer Betriebsaufspaltung gewerbliche Einkü nfte be-

zieht, im Ergebnis nicht zu deren Besserstellung. Z war wird 

eine gewerblich geprägte vermögensverwaltende Perso nengesell-

schaft, die ausschließlich eigenen Grundbesitz an e ine nicht 

gesellschafteridentische andere (Personen-)Gesellsc haft ver-

mietet, die auf diesem Grundbesitz ein Krankenhaus betreibt, 

nicht im Wege der Merkmalsübertragung gemäß § 3 Nr.  20 GewStG 

von der Gewerbesteuer befreit. Der Gewerbeertrag wi rd aber auf 

Antrag gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG um den Teil de s Gewerbe-

ertrags gekürzt, der auf die Verwaltung und Nutzung  des eige-

nen Grundbesitzes entfällt. Dadurch unterliegen die  Vermie-

tungseinkünfte (= Vermögensverwaltung) in vollem Um fang nicht 

der Gewerbesteuer. 
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Die Kürzung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ist aber --unabhän-

gig von der Rechtsform des Unternehmens-- nicht auf  Unterneh-

men anzuwenden, die Tätigkeiten ausüben, die als so lche ge-

werbesteuerpflichtig sind. Dies ist insbesondere da nn der 

Fall, wenn das Grundstücksunternehmen infolge einer  Betriebs-

aufspaltung gewerbliche Einkünfte erzielt (BFH-Urte il vom 

28. Januar 2015 I R 20/14, BFH/NV 2015, 1109). Auch  der im 

Rahmen einer Betriebsaufspaltung tätigen, gewerblic h geprägten 

Personengesellschaft stünde damit die Kürzung gemäß  § 9 Nr. 1 

Satz 2 GewStG nicht zu. Sie würde also, anders als das FA 

meint, durch die Betriebsaufspaltung zunächst gegen über einer 

"nur" gewerblich geprägten vermögensverwaltenden Ge sellschaft 

benachteiligt. Die Merkmalsübertragung der Betriebs gesell-

schaft auf die infolge der Betriebsaufspaltung gewe rblich tä-

tige Besitzgesellschaft führt also bezogen auf die Gewerbe-

steuerbelastung im Ergebnis nur zu deren Gleichstel lung mit 

einer "nur" gewerblich geprägten vermögensverwalten den Gesell-

schaft. 

 

3. Da das Urteil des FG diesen Grundsätzen nicht en tspricht, 

ist es aufzuheben. Die Sache ist spruchreif. Der Kl age ist 

stattzugeben. 

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 F GO. 
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